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Ihre Informationsanfrage Ratsanfrage IA-018/2022 – Schulanmeldungen 2022/23 
 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
 
zu Ihrer Informationsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit: 
 
Gestatten Sie mir zunächst auf die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Stadt Chemnitz bezie-
hungsweise des Landesamtes für Schule und Bildung, Standort Chemnitz (LaSuB-STOC),  
einzugehen.  
  
Die Stadt Chemnitz und das LaSuB-STOC sind zwei Behörden, die für das Chemnitzer Schul- 
wesen gemeinsam Verantwortung tragen. Dennoch haben beide Dienststellen unterschiedliche  
Aufgaben zu bewältigen.  
 
Die Stadt Chemnitz ist Schulträger der kommunalen Schulen und unter anderem für die Bewirt-
schaftung, Unterhaltung und Errichtung von Schulgebäuden, die Beschaffung von Lehr- und  
Unterrichtsmitteln sowie die Schülerbeförderung zuständig (äußere Schulangelegenheiten). 
 
Das LaSuB-STOC wacht als Schulaufsichtsbehörde des Freistaates Sachsen im Rahmen der 
Fachaufsicht über die Qualität der Schulbildung bzw. Erziehung (innere Schulangelegenheiten). 
Hierzu zählt auch das Verfahren zur Klassenbildung. Darüber hinaus obliegt dem LaSuB-STOC 
die Dienstaufsicht über Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Aufgrund vorgenannter Zuständigkeit basiert die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 auf entspre-
chende Zuarbeit des LaSuB-STOC mit Datenstand April 2022. 
 
1. Wie viele Chemnitzer Schülerinnen und Schüler wurden für das Schuljahr 2022/23 an 

den staatlichen Grundschulen in Chemnitz angemeldet? 
 
Die Anzahl schulfähiger Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 beträgt für die Stadt Chemnitz 
2312. 
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2. Hinsichtlich wie vieler Kinder erhielten die staatlichen Grundschulen die Mitteilungen 

der Eltern, dass diese an freien Schulen angemeldet wurden? 
 

Von 221 Schülerinnen und Schülern wurden die Grundschulen durch die Eltern informiert, dass 
eine Anmeldung an einer Schule in freier Trägerschaft erfolgte. Tatsächlich wurden 246 Schülerin-
nen und Schüler an freien Schulen angemeldet. 

 
3. Wie viele Kinder wurden von ihren Eltern wieder abgemeldet, da sie eine freie Grund-

schule besuchen? 
 

Der Prozess der eventuellen Ab- und Ummeldung läuft aktuell noch. Diese Daten werden durch 
das LaSuB-STOC im laufenden Prozess nicht erfasst. Aufwand und Nutzen sind hier nicht verhält-
nismäßig, da die Schulen in freier Trägerschaft hinsichtlich der Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern nicht an den zentralen Termin zum Versand der Aufnahmebescheide (in diesem Jahr  
3. Juni 2022) gebunden sind. 

 
4. Ist es für die Stadtverwaltung ersichtlich, dass sich dieses Verfahren bewährt hat? 
 
Aufgrund der eingangs erwähnten Verantwortlichkeiten ist eine Bewertung durch die Stadt  
Chemnitz nicht möglich. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Dagmar Ruscheinsky 
Bürgermeisterin 
 


